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STADTGEMEINDE FEHRING 

PROTOKOLL 

über die 

6. GEMEINDERATSSITZUNG 2023 

am 02.10.2023 

um 19:00 Uhr im Sitzungssaal, Rathaus Fehring 

Die Einladung erfolgte am 20.09.2023 in elektronischer Form. Der Nachweis über die ordnungsgemäße 
Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen. 

 

A n w e s e n d  w a r e n :  
✓ Bgm. Mag. Johann Winkelmaier 
✓ Vize-Bgm. Marcus Gordisch  
✓ Fin.Ref. Mag. Ignaz Spiel 
✓ SR Ute Schmied  
✓ GR DI (FH) Dieter Dirnbauer  
✓ GR Christian Friedl (ab TOP 2, 19:04 Uhr) 
✓ GR Eva Maria Fuchs 
✓ GR Erwin Gartner 
✓ GR Alfred Gütl 
✓ GR VDir. Petra Hackl  
✓ GR DI Ernst Heuberger  
✓ GR Walter Jansel 
✓ GR Rudolf Kainz 
✓ GR DI Gerhard Kasper 
✓ GR Anton Kaufmann 
✓ GR Ing. Johann Kaufmann  
✓ GR Mag. Franz Koller  
✓ GR Alexander Neubauer 
✓ GR Michael Schnepf 
✓ GR Josef Wohlfart 
✓ GR Johannes Zach 

 

 

Entschuldigt sind: 

✓ Vize-Bgm. LAbg. Franz Fartek 
✓ GR Anita Gordisch  
✓ GR Michael Kreiner 
✓ GR Gerhard Mainz 
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Außerdem anwesend: 
StADir. Mag. (FH) Carina Kreiner als Schriftführerin 
StADir.-Stv. Klaus Sundl, BA MA 
StADir.-Stv Franz Thurner 
TBL Ing. Alexander Streit, BSc, MSc 

 
 
Der Gemeinderat ist beschlussfähig, die Sitzung ist zum Teil öffentlich. 
Vorsitzender: Bgm. Mag. Johann Winkelmaier 

 

TAGESORDNUNG: 
Öffentlicher Teil: 

 

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Fragestunde 

3. Sitzungsprotokoll der 5. Sitzung 2023  

4. Beratung und Beschlussfassung - Förderung für Unterbringung von Vertriebenen 

außerhalb der Grundversorgung 

5. Beratung und Beschlussfassung - Förderung für Winterbegrünung 

6. Beratung und Beschlussfassung - 1. Nachtragsvoranschlag 2023 lt. § 78 Steierm. 

Gemeindeordnung 

7. Beratung und Beschlussfassung - Höhe der zur rechtzeitigen Leistung von 

Auszahlungen erforderlichen Kassenstärker 

8. Beratung und Beschlussfassung - Gesamtbetrag der Darlehen und 

Zahlungsverpflichtungen 

9. Beratung und Beschlussfassung - Nachweis über die Investitionstätigkeit und deren 

Finanzierung 

10. Beratung und Beschlussfassung - Mittelfristiger Haushaltsplan 2023 bis 2027 

11. Beratung und Beschlussfassung - Darlehensvergabe in Höhe von € 660.200,00 zur 

Finanzierung des Vorhabens Breitbandausbau Hatzendorf Nord (kooperatives, 

investives Einzelvorhaben; Vorhabenscode: 3680001; lt. Voranschlag 2023) 

12. Beratung und Beschlussfassung - Darlehensaufnahme in Höhe von € 660.200,00 zur 

Finanzierung des Vorhabens Breitbandausbau Hatzendorf Nord (kooperatives, 

investives Einzelvorhaben; Vorhabenscode: 3680001; lt. Voranschlag 2023) 

13. Bericht des Prüfungsausschusses über die 4. Sitzung des Prüfungsausschusses 

2023 

14. Bericht des Prüfungsausschusses über die 5. Sitzung des Prüfungsausschusses 

2023 

15. Beratung und Beschlussfassung - Endvermessung Weg. Nr. 1626/2, KG Weinberg 

16. Beratung und Beschlussfassung - Satzungen zur Gründung der 

Energiegenossenschaft Region Fehring-Riegersburg 

17. Beratung und Beschlussfassung - Löschungsbewilligung Wiederkaufsrecht EZ: 632, 

KG Hatzendorf 

18. Beratung und Beschlussfassung - Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der 

Bodencharta im Steir. Vulkanland 

19. Beratung und Beschlussfassung - Auftragsvergabe Kultursaal Brunn - Sanierung 

Dachstuhl - HKLS 
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20. Beratung und Beschlussfassung - Auftragsvergabe Tagesbetreuung für ältere 

Menschen in Fehring - Tischlerarbeiten 

21. Beratung und Beschlussfassung - Auftragsvergaben Erweiterung Bauhof Fehring 

22. Beratung und Beschlussfassung - Verkauf Bauhof Hohenbrugg-Weinberg 

Dringlichkeitsanträge 

22a  Beratung und Beschlussfassung – Auseinandersetzungsvereinbarung 

Hatzendorf Infrastruktur KG 

22b  Beratung und Beschlussfassung – Einreichung im Rahmen der 

Ausschreibung 4. Weiterführungsphase „Klima- und Energiemodellregion“ 

2023 - 2026 

23. Allfälliges 

 

Nicht öffentlicher Teil: 

24. Beratung und Beschlussfassung - Personalangelegenheiten - Aufnahme 

Kindergartenbetreuer:in 

25. Beratung und Beschlussfassung - Personalangelegenheiten - Aufnahme 

Elementarpädagogin 

26. Beratung und Beschlussfassung - Personalangelegenheiten - Aufnahme 

Mitarbeiter:in Reinigung 

27. Beratung und Beschlussfassung - Personalangelegenheiten - Aufnahme 

Mitarbeiter:in Wirtschaft und Finanzen (von Tagesordnung abgesetzt) 

28. Beratung und Beschlussfassung - Personalangelegenheiten - Umwandlung in 

unbefristete Dienstverträge 

29. Beratung und Beschlussfassung - Personalangelegenheiten - Stundenreduktionen 

30. Beratung und Beschlussfassung - Personalangelegenheiten - Stundenaufstockungen 

31. Beratung und Beschlussfassung - Personalangelegenheiten - Ansuchen 

Bildungskarenz 

32. Beratung und Beschlussfassung - Personalangelegenheiten - Musikschule 

33. Beratung und Beschlussfassung - Personalangelegenheiten - einvernehmliche 

Auflösungen 

34. Bericht von Bürgermeister und Finanzreferent über die mit 01.09.2023 erlassene 

Allgemeine Dienstverfügung des Gemeindehaushalts (ADG) 
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Beginn der Sitzung: 19:00 Uhr Ende der Sitzung: 21:02 Uhr 
 
 
Montag, am 02.10.2023 
 
Das Protokoll besteht aus 31 + 11 Seiten grs-2023-6 
 
Der Vorsitzende:     ................................................................. 
 
Schriftführer GR  Michael Schnepf  ………………………………………………. 
 
Schriftführer GR  Vize-Bgm. Marcus Gordisch ………………………………………………. 
 
Schriftführer GR  Erwin Gartner   ………………………………………………. 
 
Schriftführer GR  DI Ernst Heuberger  ………………………………………………. 

 
 

1. 

Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Bgm. Mag. Johann Winkelmaier eröffnet die Sitzung, begrüßt die Erschienenen und stellt fest, 

dass die Beschlussfähigkeit gegeben ist.  

 

Bgm. Mag. Winkelmaier berichtet, dass Vize-Bgm. LAbg. Franz Fartek, GR Anita 
Gordisch, GR Michael Kreiner und GR Gerhard Mainz entschuldigt sind und sich GR 
Christian Friedl etwas verspäten wird. 
 
 

Gem. § 54 Abs. 1 der Stmk. Gemeindeordnung ist der Vorsitzende berechtigt, einen oder 

mehrere Tagesordnungspunkte zu Beginn der Sitzung von der Tagesordnung abzusetzen. 

Nachstehender Tagesordnungspunkt wird abgesetzt: 

TOP 27 Beratung und Beschlussfassung – Personalangelegenheiten – Aufnahme 

Mitarbeiter:in Wirtschaft und Finanzen. 

 

Bgm. Mag. Winkelmaier stellt den Antrag nachstehenden Punkt auf die Tagesordnung zu 

nehmen (Dringlichkeitsantrag gem. § 54 Abs. 3 der Steierm. Gemeindeordnung): 

Öffentlicher Teil der Sitzung: 

TOP 22a Beratung und Beschlussfassung – Auseinandersetzungsvereinbarung Hatzendorf 

Infrastruktur KG 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 
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Bgm. Mag. Winkelmaier stellt den Antrag nachstehenden Punkt auf die Tagesordnung zu 

nehmen (Dringlichkeitsantrag gem. § 54 Abs. 3 der Steierm. Gemeindeordnung): 

Öffentlicher Teil der Sitzung: 

TOP 22b Beratung und Beschlussfassung – Einreichung im Rahmen der Ausschreibung 4. 

Weiterführungsphase „Klima- und Energiemodellregion“ 2023 - 2026 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 

 

 

 

2. 

Fragestunde 

GR DI (FH) Dirnbauer erkundigt sich zu den Flächen mit der Beschilderung „Fehring macht 

Vielfalt“ von Brunn Richtung Rittergraben. Diese wurden beim Böschungsmähen gemulcht. 

Bgm. Mag. Winkelmaier antwortet hierzu, dass diese Flächen nur einmal jährlich im Herbst 

wie vorgegeben gemulcht werden. 

 

GR Friedl kommt um 19:04 Uhr und für den weiteren Verlauf der Sitzung sind 21 

Gemeinderäte anwesend. 

 

GR DI (FH) Dirnbauer betont, dass das Thema der Elektronischen Akteneinsicht noch in 

keinem Ausschuss behandelt wurde, und er gerne wüsste, wann damit zu rechnen sei. Bgm. 

Mag. Winkelmaier betont, dass das Thema zur gegebenen Zeit behandelt werde, wenn auch 

in der Verwaltung hierzu genug Ressourcen zur Aufarbeitung vorhanden sind. 

 

3. 

Sitzungsprotokoll der 5. Sitzung 2023 

Bgm. Mag. Winkelmaier stellt fest, dass gegen das Sitzungsprotokoll der 5. Sitzung 2023 des 

Gemeinderates keine schriftliche Einwendung vorliegt und auch in der Sitzung keine 

Einwendungen erhoben werden. Somit gilt die Verhandlungsschrift als genehmigt und Bgm. 

Mag. Winkelmaier ersucht die Schriftführer die Verhandlungsschrift zu unterfertigen. 

 

 
 

4. 

Beratung und Beschlussfassung – Förderung für Unterbringung von Vertriebenen 

außerhalb der Grundversorgung 

 
Wie in der Sitzung des Ausschusses für Finanzwirtschaft, Sport und Vereine am 15.03.2023 

berichtet, sind in Summe acht Anträge mit einer Gesamtfördersumme von € 6.840,00 für 2022 

eingelangt. Diese Förderung wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 04.08.2022 für den 

Zeitraum von 01.03. bis 31.12.2022 beschlossen. Nun soll über eine Ausweitung dieses 

Zeitraums auf 01.01. bis 31.12.2023 diskutiert werden. 
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Die Mitglieder des Ausschusses für Finanzwirtschaft, Sport und Vereine haben sich in ihrer 

Sitzung am 14.06.2023 darauf geeinigt, bei den Gemeindeabgaben (Wasser/Kanal/Müll) 

außerhalb der Grundversorgung auch für den Zeitraum von 01.01. bis 31.12.2023 eine 

pauschale Refundierung in der Höhe von € 30,00 pro Person (Erwachsene und Kinder) pro 

Monat auf Antrag für 2023 zu gewähren sowie zukünftig bei der jährlichen Evaluierung auch 

eine mögliche Ausweitung des Zeitraums der Anwendung zu beschließen. 

 

Die Parameter sollen wie folgt festgelegt werden: 

- Zeitraum der Anwendung dieser Refundierung: 01.01. bis 31.12.2023 

- Der Antragszeitraum des Unterkunftgebers hat mindestens einen 

Vorschreibungsstichtag (01.01./01.04./01.07./01.10.) zu enthalten. 

- Anträge zur Refundierung können zwischen 01.01. und 29.02.2024 eingebracht 

werden. 

- Definition bzw. Abgrenzung „eines Monats“: Zu Beginn des Antragszeitraumes zählt 

ein Monat bis zum 15. des Monats als gesamter Monat und ab dem 16. des Monats 

als kein Monat. Umgekehrt zählt zum Ende des Antragszeitraumes ein Monat bis zum 

15. des Monats als kein Monat und ab dem 16. des Monats als gesamter Monat. 

- Dem Antragsformular beizulegende Unterlagen: Meldebestätigung der Vertriebenen 

- Die Gemeindeabgaben (Wasser/Kanal/Müll) müssen bezahlt sein. 

 
Fin.Ref. Mag. Ignaz Spiel stellt folgenden Antrag: 

 

Bei den Gemeindeabgaben (Wasser/Kanal/Müll) soll außerhalb der Grundversorgung 

eine pauschale Refundierung in Höhe von € 30,00 pro Person (Erwachsene und Kinder) 

pro Monat auf Antrag mit folgenden Parametern festgelegt werden: 

 

- Zeitraum der Anwendung dieser Refundierung: 01.01. bis 31.12.2023 

- Der Antragszeitraum des Unterkunftgebers hat mindestens einen 

Vorschreibungsstichtag (01.04./01.07./01.10.) zu enthalten. 

- Anträge zur Refundierung können zwischen 01.01. und 29.02.2024 eingebracht 

werden. 

- Definition bzw. Abgrenzung „eines Monats“: Zu Beginn des Antragszeitraumes 

zählt ein Monat bis zum 15. des Monats als gesamter Monat und ab dem 16. des 

Monats als kein Monat. Umgekehrt zählt zum Ende des Antragszeitraumes ein 

Monat bis zum 15. des Monats als kein Monat und ab dem 

16. des Monats als gesamter Monat. 

- Dem Antragsformular beizulegende Unterlagen: Meldebestätigung der 

Vertriebenen 

- Die Gemeindeabgaben (Wasser/Kanal/Müll) müssen bezahlt sein. 

 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 
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5. 

Beratung und Beschlussfassung - Förderung für Winterbegrünung 

 
Fin.Ref. Mag. Spiel berichtet, dass in der 4. Gemeinderatssitzung 2023 am 27.06.2022 
folgendes Fördermodell für Winterbegrünungen einstimmig beschlossen wurde: 

1. Der Landwirt beantragt in Abstimmung mit einem Vertreter der örtlichen 
Jagdgesellschaft eine Förderung für eine bestimmte Grundstücksfläche und eine 
darauf abgestimmte Begrünungsmischung. 

2. Der Ortsstellenleiter (bzw. ein Vertreter des Jagdschutzvereines Feldbach-Fehring) 
bestätigt die Tauglichkeit der Maßnahme und sammelt sämtliche Anträge bis längstens 
31.10. des Jahres ein. 

3. Der Landwirt bebaut die genehmigte Fläche mit der entsprechenden 
Begrünungsmischung und lässt diese zumindest bis zum 28.02. des Folgejahres 
stehen. 

4. Dies wird vom Ortsstellenleiter bzw. dem Jagdpächter bestätigt und in Form einer 
zusammenfassenden Liste der Gemeinde übermittelt. 

5. Auf Basis dieser Liste bezahlt die Gemeinde einen Betrag von € 100,00 pro ha an den 
Landwirt aus. 

6. Die Förderung wird mit maximal 50 ha, sprich € 5.000,00 gedeckelt. Es erfolgt keine 
Aliquotierung der Förderung bei mehr Anträgen. Somit kann sich ein Landwirt darauf 
verlassen, dass bei Genehmigung des Antrages eine Förderung in Höhe von € 100,00 
pro ha zur Auszahlung kommt. 

7. Unabhängig davon bietet der Jagdschutzverein wie bisher die Förderung für das 
Saatgut an. 

 
Am 08.08.2023 hat der Steirische Jagdschutzverein Feldbach-Fehring die Aufstellung der über 
den Winter 2022/23 begrünten Flächen mit dem Ersuchen, die Auszahlungen an die 
Förderwerber vorzunehmen, übermittelt. Diese Aufstellung enthält 17 Förderwerber mit in 
Summe 144,97 ha. Zudem stammen 81,66 ha von 2 Förderwerber. Demnach wurde der 
Beschluss des Gemeinderates vom 27.06.2022 vom Steirischen Jagdschutzverein Feldbach-
Fehring nicht eingehalten. 
 
Für den Winter 2023/24 wird daher eine zusätzliche Deckelung zum bestehenden 
Fördermodell von 5 ha pro Landwirt angedacht. Die bestehende Deckelung über den 
Maximalrahmen soll hingegen von bisher 50 ha auf 70 ha, sprich € 7.000,00 angepasst 
werden. Weiters sollen diese 70 ha entsprechend der verpachteten Jagdflächen aliquot verteilt 
werden. Somit kennt ein jeder Jagdpächter seine gedeckelte Fläche, welche begrünt und 
gefördert werden kann. 
 
Diese Aufteilung stellt sich wie folgt dar: 

KG Gesamtfläche in ha Förderfläche in ha

Fehring 572,84                    4,62                      

Höflach 447,43                    3,61                      

Petersdorf I 630,61                    5,09                      

Petzelsdorf 590,70                    4,77                      

Schiefer 718,94                    5,80                      

Hatzendorf 822,00                    6,64                      

Stang/Tiefenbach 1.125,00                 9,08                      

Habegg-Ödgraben 547,00                    4,42                      

Pertlstein 926,00                    7,48                      

Johnsdorf 734,65                    5,93                      

Hohenbrugg 1.018,00                 8,22                      

Weinberg 538,36                    4,35                      

SUMME 8.671,53                 70,00                      
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Für den Winter 2022/23 soll ebenfalls rückwirkend eine Deckelung zum bestehenden 
Fördermodell von 5 ha pro Landwirt beschlossen werden. Dadurch würden im Jahr 2023 in 
Summe 69,42 ha bzw. € 6.942,00 gefördert werden. 
 
Die Mitglieder des Ausschusses für Finanzwirtschaft, Sport und Vereine haben sich in ihrer 
Sitzung am 28.09.2023 darauf geeinigt, folgendes neues Fördermodell für Winterbegrünungen 
dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen: 
 

1. Der Landwirt beantragt in Abstimmung mit einem Vertreter der örtlichen 
Jagdgesellschaft für maximal 5 ha eine Förderung für eine bestimmte 
Grundstücksfläche und eine darauf abgestimmte Begrünungsmischung. 

2. Der Ortsstellenleiter (bzw. ein Vertreter des Jagdschutzvereines Feldbach-Fehring) 
bestätigt die Tauglichkeit der Maßnahme und sammelt sämtliche Anträge bis längstens 
31.10. des Jahres ein. 

3. Der Landwirt bebaut die genehmigte Fläche mit der entsprechenden 
Begrünungsmischung und lässt diese zumindest bis zum 28.02. des Folgejahres 
stehen. 

4. Dies wird vom Ortsstellenleiter bzw. dem Jagdpächter bestätigt und in Form einer 
zusammenfassenden Liste der Gemeinde übermittelt. 

5. Auf Basis dieser Liste bezahlt die Gemeinde einen Betrag von € 100,00 pro ha an den 
Landwirt aus. 

6. Die Förderung wird mit maximal 70 ha, sprich € 7.000,00 für das gesamte 
Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Fehring gedeckelt. Diese 70 ha verteilen sich wie 
folgt auf die Jagdflächen der Stadtgemeinde Fehring und dürfen nicht überschritten 
werden: 

KG Gesamtfläche in ha Förderfläche in ha

Fehring 572,84                    4,62                      

Höflach 447,43                    3,61                      

Petersdorf I 630,61                    5,09                      

Petzelsdorf 590,70                    4,77                      

Schiefer 718,94                    5,80                      

Hatzendorf 822,00                    6,64                      

Stang/Tiefenbach 1.125,00                 9,08                      

Habegg-Ödgraben 547,00                    4,42                      

Pertlstein 926,00                    7,48                      

Johnsdorf 734,65                    5,93                      

Hohenbrugg 1.018,00                 8,22                      

Weinberg 538,36                    4,35                      

SUMME 8.671,53                 70,00                      
Es erfolgt keine Aliquotierung der Förderung bei mehr Anträgen. Somit kann sich ein 
Landwirt darauf verlassen, dass bei Genehmigung des Antrages eine Förderung in 
Höhe von € 100,00 pro ha zur Auszahlung kommt. 

7. Unabhängig davon bietet der Jagdschutzverein wie bisher die Förderung für das 
Saatgut an. 

 
Ebenfalls einigen sich die Mitglieder des Ausschusses für Finanzwirtschaft, Sport und Vereine 
in ihrer Sitzung am 28.09.2023 darauf, für den Winter 2022/23 rückwirkend eine Deckelung 
zum bestehenden Fördermodell von 5 ha pro Landwirt zu beschließen. Dadurch werden im 
Jahr 2023 in Summe 69,42 ha bzw. € 6.942,00 gefördert. 
 
Fin.Ref. Mag. Ignaz Spiel stellt den Antrag folgendes Fördermodell für 

Winterbegrünungen zu beschließen: 

 
1. Der Landwirt beantragt in Abstimmung mit einem Vertreter der örtlichen 

Jagdgesellschaft für maximal 5 ha eine Förderung für eine bestimmte 
Grundstücksfläche und eine darauf abgestimmte Begrünungsmischung. 
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2. Der Ortsstellenleiter (bzw. ein Vertreter des Jagdschutzvereines Feldbach-
Fehring) bestätigt die Tauglichkeit der Maßnahme und sammelt sämtliche 
Anträge bis längstens 31.10. des Jahres ein. 

3. Der Landwirt bebaut die genehmigte Fläche mit der entsprechenden 
Begrünungsmischung und lässt diese zumindest bis zum 28.02. des Folgejahres 
stehen. 

4. Dies wird vom Ortsstellenleiter bzw. dem Jagdpächter bestätigt und in Form 
einer zusammenfassenden Liste der Gemeinde übermittelt. 

5. Auf Basis dieser Liste bezahlt die Gemeinde einen Betrag von € 100,00 pro ha an 
den Landwirt aus. 

6. Die Förderung wird mit maximal 70 ha, sprich € 7.000,00 für das gesamte 
Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Fehring gedeckelt. Diese 70 ha verteilen 
sich wie folgt auf die Jagdflächen der Stadtgemeinde Fehring und dürfen nicht 
überschritten werden: 

KG Gesamtfläche in ha Förderfläche in ha

Fehring 572,84                    4,62                      

Höflach 447,43                    3,61                      

Petersdorf I 630,61                    5,09                      

Petzelsdorf 590,70                    4,77                      

Schiefer 718,94                    5,80                      

Hatzendorf 822,00                    6,64                      

Stang/Tiefenbach 1.125,00                 9,08                      

Habegg-Ödgraben 547,00                    4,42                      

Pertlstein 926,00                    7,48                      

Johnsdorf 734,65                    5,93                      

Hohenbrugg 1.018,00                 8,22                      

Weinberg 538,36                    4,35                      

SUMME 8.671,53                 70,00                      
Es erfolgt keine Aliquotierung der Förderung bei mehr Anträgen. Somit kann sich 
ein Landwirt darauf verlassen, dass bei Genehmigung des Antrages eine 
Förderung in Höhe von € 100,00 pro ha zur Auszahlung kommt. 

7. Unabhängig davon bietet der Jagdschutzverein wie bisher die Förderung für das 
Saatgut an. 

 
Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 

 
 
Zudem stellt Fin.Ref. Mag. Ignaz Spiel den Antrag, für den Winter 2022/23 rückwirkend 
eine Deckelung zum bestehenden Fördermodell von 5 ha pro Landwirt zu beschließen. 
Dadurch werden im Jahr 2023 in Summe 69,42 ha bzw. € 6.942,00 gefördert. 
 
Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 

 

 

6. 
Beratung und Beschlussfassung - 1. Nachtragsvoranschlag 2023 lt. § 78 Steierm. 

Gemeindeordnung 
 

Fin.Ref. Mag. Spiel berichtet, dass lt. Schreiben der Abteilung 7 des Amtes der Steiermärki-

schen Landesregierung bis 30.09.2023 ein Nachtragsvoranschlag zu erstellen ist. Die Stadt-

gemeinde Fehring wird dieser Aufforderung mit zwei Tagen Verspätung nachkommen und 

heute den 1. Nachtragsvoranschlag 2023 zur Beschlussfassung bringen: 

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Ergebnisvoranschlages ergeben für das 

Haushaltsjahr 2023 folgendes Bild: 
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Angaben in Euro (1. NVA 2023) 

MVAG 

Ebene 

MVAG 

Code 

Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen 

(1. Ebene) 
VA 2023 Veränderung 1. NVA 2023 

SU 21 Summe Erträge 18.680.100,00 1.065.400,00 19.745.500,00 

SU 22 Summe Aufwendungen  18.122.200,00 423.600,00 18.545.800,00 

SA 0  SA0 (0) Nettoergebnis (21 - 22)  557.900,00 641.800,00 1.199.700,00 

SU 23 Summe Haushaltsrücklagen -548.200,00 -539.000,00 -1.087.200,00 

SA 00 SA00 
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen 

von Haushaltsrücklagen (SA 0 + / - SU23) 
9.700,00 102.800,00 112.500,00 

 

Der Personalaufwand im Jahr 2023 beträgt € 5.798.300,00 – das sind 29,37 % der Erträge 

des Ergebnisvoranschlages (VA 2023: 30,65 %). 

 
Die Summen (SU) und Salden (SA) des Finanzierungsvoranschlages ergeben für das 

Haushaltsjahr 2023 folgendes Bild: 

Angaben in Euro (1. NVA 2023) 

MVAG 

Ebene 

MVAG 

Code 
Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen (1. Ebene) VA 2023 Veränderung 1. NVA 2023 

SU 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 18.329.700,00 1.045.800,00 19.375.500,00 

SU 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 15.728.700,00 470.400,00 16.199.100,00 

SA 1 SA 1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) 2.601.000,00 575.400,00 3.176.400,00 

SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 2.451.600,00 3.020.100,00 5.471.700,00 

SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 5.296.300,00 4.765.900,00 10.062.200,00 

SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) -2.844.700,00 -1.745.800,00 -4.590.500,00 

SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -243.700,00 -1.170.400,00 -1.414.100,00 

SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.813.300,00 1.046.600,00 2.859.900,00 

SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 2.123.700,00 0,00 2.123.700,00 

SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) -310.400,00 1.046.600,00 736.200,00 

SA5 SA5 
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen 

Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 
-554.100,00 -123.800,00 -677.900,00 

Der Saldo 5 stellt die Veränderung der liquiden Mittel zwischen dem 01.01. und dem 31.12. 

eines Jahres dar. Hier ergeben sich massive Schwankungen aufgrund der nicht 

periodenreinen Investitionen und Finanzierungen. In der Vergangenheit wurde oft parallel zur 

Investition oder zum Abschluss finanziert. Seit 2020 ist die Finanzierung vor Beginn der 

Investition sicherzustellen. 

 
Folgende größere Änderungen wurden in der operativen Gebarung in den vorliegenden 1. 

NVA 2023 eingearbeitet: 

Angaben in Euro (1. NVA 2023) 
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Haushaltskonto Bezeichnung VA 2023 Veränderung 1. NVA 2023 

2/060000/8290 Rückforderung Vorfinanzierung 8-Städte-Kooperation 0,00 32.700,00 32.700,00 

1/269000/7570 Laufende Transferzahlungen TUS Fehring 13.000,00 6.000,00 19.000,00 

1/390000/7770 Kapitaltransferzahlung für Kirchliche Angelegenheiten 10.800,00 9.200,00 20.000,00 

1/426000/7780 Flüchtlingshilfe für Unterbringung von Vertriebenen 0,00 7.200,00 7.200,00 

1/522000/7780 Förderungen für Solar- und Photovoltaikanlagen 25.000,00 20.000,00 45.000,00 

2/751000/8100 Einnahmen E-Ladestationen 0,00 9.900,00 9.900,00 

1/771000/…… Ausgaben Kellerstöckl hoamsuachn + Weintage 0,00 65.400,00 65.400,00 

2/771000/…… Einnahmen Kellerstöckl hoamsuachn + Weintage 0,00 43.000,00 43.000,00 

1/7824/5…….. Personalkosten Ausstellung Erlebnis Handwerk 0,00 77.200,00 77.200,00 

6/782400/8101 Eintrittsgelder Ausstellung Erlebnis Handwerk 0,00 35.000,00 35.000,00 

2/842000/8080 Holzverkauf 10.000,00 30.000,00 40.000,00 

2/853000/…… Mieteinnahmen Gemeindewohnungen 208.100,00 42.100,00 250.200,00 

2/………/8631 Vergütungen Epidemiegesetz (Covid-Ersatz Land Stmk) 0,00 29.200,00 29.200,00 

 

Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung 

Ein Vorhaben, welches eine Investition in immaterielle Vermögensgegenstände, 

Sachanlagevermögen oder die Erbringung sonstiger Leistungen zum Gegenstand hat, 

umfasst alle sich auf dieses Vorhaben beziehenden sachlich abgrenzbaren und wirtschaftlich 

zusammengehörigen Leistungen, die in der Regel aufgrund einer einheitlichen Planung 

erbracht werden. Ein Vorhaben hat einen in wirtschaftlicher, rechtlicher oder finanzieller 

Hinsicht einheitlichen Vorgang zum Gegenstand. 

Folgende Änderungen wurden in der investiven Gebarung in den vorliegenden 1. NVA 2023 

eingearbeitet: 

1. Einarbeitung der Ergebnisse aus dem Rechnungsabschluss 2022 

2. Verschiebung bzw. Aufnahme von beantragten und genehmigten Bedarfszuweisungen 

von 2022 auf 2023 

3. Verschiebung bzw. Aufnahme von im Haushaltsjahr 2022 budgetierte aber nicht 

aufgenommene Darlehen ins Haushaltsjahr 2023 

4. Ansatz 363000: Übernahme Hatzendorf Infrastruktur KG 

5. Ansatz 380100: Sanierung Kultursaal Johnsdorf-Brunn Neuaufnahme mit € 250.000,00 

6. Ansatz 429000: Tageszentrum für ältere Menschen Erhöhung um € 268.500,00 

7. Ansatz 680002: Breitbandausbau Stadtzentrum Fehring Neuaufnahme mit € 48.000,00 

8. Ansatz 820001: Erweiterung und Sanierung Bauhof Fehring Erhöhung um € 776.800,00 

9. Ansatz 821100: Ersatzanschaffung Bagger Neuaufnahme um € 168.000,00 

10. Ansatz 840400: Veräußerungserlös Bauhof Hohenbrugg-Weinberg Erhöhung um € 149.500,00 

 

Für das Haushaltsjahr 2023 plant die Stadtgemeinde Fehring Investitionsvorhaben in der Höhe 

von rd. € 10.062.200,00. € 3.827.100,00 lassen sich auf die Übernahme der Hatzendorf 

Infrastruktur KG zurückführen. Diese Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen im 

Wesentlichen durch Eigenmittel, Darlehen, Förderungen sowie Gemeinde-

Bedarfszuweisungsmittel finanziert werden. 
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Im Nachweis der Investitionstätigkeit der Stadtgemeinde Fehring sind auch investive 

Einzelvorhaben berücksichtigt, die über mehrere Haushaltsjahre realisiert werden bzw. 

werden sollen. Ein Überblick über diese mehrjährigen investiven Einzelvorhaben ermöglicht 

der „Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben“. 

 

Frei verfügbare Mittel im Gemeindehaushalt: 

Ausgangspunkt für die Berechnung der frei verfügbaren Mittel des Gemeindehaushalts sind 

die Ein- und Auszahlungen der operativen Gebarung. Der Saldo (1) Geldfluss aus der 

operativen Gebarung soll dabei positiv sein. Ist dieser negativ bedeutet das, dass eine 

Gemeinde im Wesentlichen für Personal- und Sachaufwendungen mehr Auszahlungen 

aufweist, als durch die Ertragsanteile, Gebühren und sonstigen Abgaben an Einzahlungen 

eingezogen werden können. Die negative Kennzahl ist dann besonders kritisch zu 

hinterfragen, wenn noch Tilgungen von langfristigen Fremdmitteln der Gemeinde (etwa 

Darlehen, Finanzierungsleasing) zu leisten sind. 

In der Steiermark werden die Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel als Eigenkapital der 

Gemeinden dargestellt. Dementsprechend werden die Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel, 

die „direkt“ für investive Vorhaben verwendet werden oder zur Tilgung von aufgenommenen 

Darlehen für investive Einzelvorhaben zu verwenden sind, in der Kontengruppe 871 

„Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel“ veranschlagt und verbucht. Die 

Einzahlungen dieser Mittel sind aufgrund der Festlegungen in der Anlage 3b VRV 2015 Teil 

der „Summe Einzahlungen operative Gebarung“. Bei der Berechnung der frei verfügbaren 

Mittel werden die direkt für investive Vorhaben zu verwendenden Gemeinde-

Bedarfszuweisungen daher wieder abgezogen. Die für die Tilgung von Darlehen zu 

verwendenden Gemeinde-Bedarfszuweisungen werden hingegen nicht abgezogen. 

Schließlich sind vom Saldo (1) Geldfluss der operativen Gebarung noch die Tilgungen für 

langfristige Fremdmittel (etwa Darlehen, Finanzierungsleasing) abzuziehen sowie 

Kapitaltransfers vom Bund für Tilgungen für langfristige Fremdmittel – die sogenannten 

Barwertanteile der Annuitätenzuschüsse – welchen Teil der Einzahlungen aus 

Kapitaltransfers in der Investiven Gebarung sind, hinzuzurechnen. 

Im Ergebnis ergibt sich dadurch die Kennzahl „frei verfügbare Mittel des 

Gemeindehaushaltes“: 

 
MVAG- 

Code 
MVAG 

 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 

- 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 

= SA 1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung 

- 3121 
Transferzahlungen von Trägern öff. Rechts (nur die Konto-Gruppe 871x, ausgen. die Konten 

87112 u. 87122) 

- 361 Tilgungen von Finanzschulden 

+ 3331 Einzahlungen aus Kapitaltransfers (nur Kapitaltransfers für Tilgungen – „Annuitätenzuschüsse“) 

=  Frei verfügbare Mittel 

 

Die Kennzahl „frei verfügbare Mittel“ lässt sich für den gesamten Gemeindehaushalt und für 

jeden Ansatz des Gemeindehaushaltes berechnen. Wesentlich sind die Betriebe der 

Wasserversorgung (850), der Abwasserbeseitigung (851), der Müllbeseitigung (852) sowie der 

Wohn- und Geschäftsgebäude (853). In diesen vier Betriebsbereichen gilt das 
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Kostendeckungsprinzip und sind die Vermögenswerte, die diesen Betrieben gewidmet sind, 

grundsätzlich auch in diesen Betrieben zu verwenden. Es lässt sich der Gemeindehaushalt 

daher in folgende Bereiche gliedern und können die frei verfügbaren Budgetmittel wie folgt 

berechnet werden: 

 

 Frei verfügbare Mittel des Kernhaushaltes (Ansätze) 

 Frei verfügbare Mittel des Gesamthaushaltes 

- Frei verfügbare Mittel des Betriebes der Wasserversorgung (850) 

- Frei verfügbare Mittel des Betriebes der Abwasserbeseitigung (851) 

- Frei verfügbare Mittel des Betriebes der Müllbeseitigung (852) 

- Frei verfügbare Mittel des Betriebes der Wohn- und Geschäftsgebäude (853) 

= Frei verfügbare Mittel des Kernhaushaltes 

 

Die frei verfügbaren Budgetmittel in den einzelnen Gebührenhaushalten sind nur für die 

Finanzierung von investiven Vorhaben des jeweiligen Betriebes bzw. Bereiches 

heranzuziehen. Alternativ können auch bestehende Darlehen außerhalb des laufenden 

Tilgungsplanes (außerordentliche Tilgung) getilgt werden. Werden diese Mittel nicht in 

Anspruch genommen, kann nach Abrechnung des gesamten Finanzierungshaushaltes für 

diese Betriebe ein Geldmittelüberschuss entstehen (SA 5 – Saldo (5) Geldfluss aus der 

voranschlagswirksamen Gebarung bzw. SA 7 – Saldo (7) Veränderung an liquiden Mitteln). In 

diesem Fall ist zu prüfen, ob eine zweckgebundene Haushaltsrücklage mit 

Zahlungsmittelreserve zu bilden ist. 

Die im „Kernhaushalt“ erzielten frei verfügbaren Mittel können für alle übrigen investiven 

Vorhaben oder für außerordentliche Darlehenstilgungen von aufgenommen Darlehen im 

„Kernhaushalt“ verwendet werden. 

 
Frei verfügbare Mittel des Gesamthaushaltes: 

 
MVAG- 

Code 
MVAG € 

 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 19.375.500,00 

- 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 
- 

16.199.100,00 

= SA 1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung 3.176.400,00 

- 3121 Transferzahlungen von Trägern öffentlichen Rechts - 1.074.000,00 

- 361 Tilgungen von Finanzschulden - 2.123.700,00 

+ 3331 Einzahlungen aus Kapitaltransfers (Annuitätenzuschüsse) + 174.200,00 

=  Frei verfügbare Mittel des Gesamthaushaltes + 152.900,00 

SA00 Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen:    € 112.500,00 

SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: - € 677.900,00 

 
Frei verfügbare Mittel des Betriebes der Wasserversorgung (850): 
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MVAG- 

Code 
MVAG € 

 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 1.006.300,00 

- 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung - 818.400,00 

= SA 1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung 187.900,00 

- 3121 Transferzahlungen von Trägern öffentlichen Rechts 0,00 

- 361 Tilgungen von Finanzschulden - 206.400,00 

+ 3331 Einzahlungen aus Kapitaltransfers (Annuitätenzuschüsse) + 18.500,00 

=  Frei verfügbare Mittel des Betriebes der Wasserversorgung (850) 0,00 

SA00 Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen:  € 15.600,00 

SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 0,00 

 

Frei verfügbare Mittel des Betriebes der Abwasserbeseitigung (851): 

 
MVAG- 

Code 
MVAG € 

 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 1.763.600,00 

- 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung - 1.124.700,00 

= SA 1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung 638.900,00 

- 3121 Transferzahlungen von Trägern öffentlichen Rechts 0,00 

- 361 Tilgungen von Finanzschulden - 794.600,00 

+ 3331 Einzahlungen aus Kapitaltransfers (Annuitätenzuschüsse) + 155.700,00 

=  Frei verfügbare Mittel des Betriebes der Abwasserbeseitigung (851) 0,00 

SA00 Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen:  € 313.800,00 

SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 0,00 

Frei verfügbare Mittel des Betriebes der Müllbeseitigung (852): 

 
MVAG- 

Code 
MVAG € 

 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 815.100,00 

- 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung - 807.500,00 

= SA 1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung 7.600,00 

- 3121 Transferzahlungen von Trägern öffentlichen Rechts 0,00 

- 361 Tilgungen von Finanzschulden 0,00 

+ 3331 Einzahlungen aus Kapitaltransfers (Annuitätenzuschüsse) 0,00 

=  Frei verfügbare Mittel des Betriebes der Müllbeseitigung (852) 7.600,00 

SA00 Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen:  € 0,00 

SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 7.600,00 

Frei verfügbare Mittel des Betriebes der Wohn- und Geschäftsgebäude (853): 
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MVAG- 

Code 
MVAG € 

 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 250.200,00 

- 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung - 123.500,00 

= SA 1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung 126.700,00 

- 3121 Transferzahlungen von Trägern öffentlichen Rechts 0,00 

- 361 Tilgungen von Finanzschulden - 126.700,00 

+ 3331 Einzahlungen aus Kapitaltransfers (Annuitätenzuschüsse) 0,00 

=  
Frei verfügbare Mittel des Betriebes der Wohn- und 

Geschäftsgebäude (853) 
0,00 

SA00 Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen:  € 33.400,00 

SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 0,00 

 

Frei verfügbare Mittel des Kernhaushaltes: 

 Frei verfügbare Mittel des Kernhaushaltes (Ansätze) € 

 Frei verfügbare Mittel des Gesamthaushaltes 152.900,00 

- Frei verfügbare Mittel des Betriebes der Wasserversorgung (850) 0,00 

- Frei verfügbare Mittel des Betriebes der Abwasserbeseitigung (851) 0,00 

- Frei verfügbare Mittel des Betriebes der Müllbeseitigung (852) - 7.600,00 

- 
Frei verfügbare Mittel des Betriebes der Wohn- und 

Geschäftsgebäude (853) 
0,00 

= Frei verfügbare Mittel des Kernhaushaltes 145.300,00 

 

Zuführungen der frei verfügbaren Mittel des Kernhaushaltes: 

- Ansatz 061 Sonstige Subventionen € 700,00 

- Ansatz 163 Freiwillige Feuerwehren € 61.400,00 

- Ansatz 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen € 5.000,00 

- Ansatz 390 Kirchliche Angelegenheiten € 20.000,00 

- Ansatz 426 Flüchtlingshilfe € 7.200,00 

- Ansatz 522 Reinhaltung der Luft (Solar- u. Photovoltaikförderungen) € 45.000,00 

- Ansatz 710 Förderungen Hofzufahrten € 1.000,00 

- Ansatz 742 Produktionsförderung € 5.000,00 

Summe € 145.300,00 

 
Der Entwurf zum 1. Nachtragsvoranschlag 2023 wurde in der Sitzung des Ausschusses für 
Finanzwirtschaft, Sport und Vereine am 28.09.2023 besprochen und von 15.09.2022 bis 
02.10.2023 kundgemacht. 
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Fin.Ref. Mag. Spiel stellt den Antrag, den vorliegenden 1. Nachtragsvoranschlag 2023 
gemäß § 76 und § 78 Stmk. GemO 1967, i.d.g.F., zu beschließen. 
 
Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 
 
 

7. 
Beratung und Beschlussfassung - Höhe der zur rechtzeitigen Leistung von 

Auszahlungen erforderlichen Kassenstärker 
 
Fin. Ref. Mag spielt erläutert, dass im Zusammenhang mit dem 1. Nachtragsvoranschlag auch 
der Kassenstärker anzupassen ist. 
 
Gleichzeitig mit dem 1. Nachtragsvoranschlag 2023 hat der Gemeinderat gemäß § 76 Abs. 2 
Z 1-8 Stmk. GemO weitere Beschlüsse zu fassen und stellt Fin.Ref. Mag. Spiel den Antrag, 
die Höhe der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen erforderlichen 
Kassenstärker wie folgt zu beschließen: 
 
Die maximale Höhe der voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2023 notwendigen 
Kassenstärker (§ 82 Abs. 2 GemO) zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen 
erforderlichen Überziehung der Gemeindekonten in Anspruch genommen werden darf, wird 
mit € 3.290.916,67 festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind € 0,00 Kontoüberziehungen 
enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht 
zurückgezahlt sind. 
 
Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 
 
 

8. 
Beratung und Beschlussfassung - Gesamtbetrag der Darlehen und 

Zahlungsverpflichtungen 
 
Gleichzeitig mit dem 1. Nachtragsvoranschlag 2023 hat der Gemeinderat gemäß § 76 Abs. 2 
Z 1-8 Stmk. GemO weitere Beschlüsse zu fassen und stellt Fin.Ref. Mag. Spiel den Antrag, 
den Gesamtbetrag der Darlehen und Zahlungsverpflichtungen wie folgt zu beschließen: 
 
Der Gesamtbetrag der Darlehen wird auf € 2.859.900,00 festgesetzt. 
 
Schuldenstand der Stadtgemeinde Fehring: 

Darlehensrest 01.01.2023 19.050.300,00 

Zugänge 2.859.900,00 

Tilgungen 2.123.700,00 

Darlehensrest 31.12.2023 19.786.500,00 

 

€ 1.015.600,00 der Zugänge sind auf Darlehen der Hatzendorf Infrastruktur KG 

zurückzuführen. Ohne dieser ergibt sich eine Reduktion des Darlehenstandes um € 

279.400,00. 

Im Vergleich zum VA 2023 wurde das Darlehen Nr. 14 Fahrzeug FF Hohenbrugg um € 

94.000,00 von € 195.000,00 auf € 101.000,00 angepasst sowie folgendes Darlehen in den 1. 

NVA 2023 aufgenommen: 
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Sanierung Kultursaal Johnsdorf-Brunn 125.000,00 

 
Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 
 
 

9. 
Beratung und Beschlussfassung - Nachweis über die Investitionstätigkeit und deren 

Finanzierung 
 
Gleichzeitig mit dem 1. Nachtragsvoranschlag 2023 hat der Gemeinderat gemäß § 76 Abs. 2 
Z 1-8 Stmk. GemO weitere Beschlüsse zu fassen und stellt Fin.Ref. Mag. Spiel den Antrag, 
den Nachweis über die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung wie folgt zu 
beschließen: 
 
Für das Haushaltsjahr 2023 plant die Stadtgemeinde Fehring Investitionsvorhaben in der Höhe 
von € 10.062.200,00. € 3.827.100,00 lassen sich auf die Übernahme der Hatzendorf 
Infrastruktur KG zurückführen. Diese Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen im 
Wesentlichen durch Eigenmittel, Darlehen, Förderungen sowie Gemeinde-
Bedarfszuweisungsmittel finanziert werden. 
 
Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 
 
 

10. 
Beratung und Beschlussfassung - Mittelfristiger Haushaltsplan 2023 bis 2027 

 
Gleichzeitig mit dem 1. Nachtragsvoranschlag 2022 hat der Gemeinderat gemäß § 76 Abs. 2 
Z 1-8 Stmk. GemO weitere Beschlüsse zu fassen und stellt Fin.Ref. Mag. Spiel den Antrag, 
den mittelfristigen Haushaltsplan wie folgt zu beschließen: 
 
Der vorliegende Mittelfristige Haushaltsplan 2023 – 2027 des Ergebnisvoranschlages 
stellt sich wie folgt dar: 

 2023 2024 2025 2026 2027 

SA00 112.500,00 363.000,00 627.800,00 830.500,00 1.130.100,00 

 
Der vorliegende Mittelfristige Haushaltsplan 2023 – 2027 des 
Finanzierungsvoranschlages stellt sich wie folgt dar: 

 2023 2024 2025 2026 2027 

SA5 -677.900,00 154.100,00 491.300,00 1.078.700,00 961.100,00 

 
Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 
 
 

11. 
Beratung und Beschlussfassung - Darlehensvergabe in Höhe von € 660.200,00 zur 

Finanzierung des Vorhabens Breitbandausbau Hatzendorf Nord (kooperatives, 
investives Einzelvorhaben; Vorhabenscode: 3680001; lt. Voranschlag 2023) 

 
Für die Finanzierung des Vorhabens Breitbandausbau Hatzendorf Nord ist ein Darlehen 
aufzunehmen. Das Darlehen wurde ausgeschrieben und die zwei eingelangten Angebote der 
Raiffeisenbank Region Fehring und der Steiermärkischen Sparkasse wurden in der Sitzung 
des Ausschusses für Kommunale Infrastruktur am 18.09.2023 geöffnet. 
 
Vorhaben: 3680001 Breitbandausbau Hatzendorf Nord 
Darlehenshöhe: € 660.200,00 
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Laufzeit: 20 Jahre 
 
Raiffeisenbank Region Fehring: 

- var. Verzinsung: 0,750 % Aufschlag auf 6-Monats EURIBOR (Als Mindestzinssatz und 
Aufschlag wird 0,750 % vereinbart.), halbjährliche Annuität: € 18.176,18 

- fixe Verzinsung: kein Angebot 
 
Steiermärkische Sparkasse: 

- var. Verzinsung: 0,580 % Aufschlag auf 6-Monats EURIBOR (Wenn der Wert des 
EURIBOR’s unter 0 % ist, wird für die Zinsanpassung ein Wert von 0 % 
herangezogen.), halbjährliche Annuität: € 17.775,70 

- fixe Verzinsung: kein Angebot 
 
Beim Darlehen für den Breitbandausbau Hatzendorf Nord in der Höhe von € 660.200,00 mit 
einer Laufzeit von 20 Jahren geht die Steiermärkische Sparkasse mit einer variablen 
Verzinsung mit einem Aufschlag von 0,580 % auf den 6-Monats-EURIBOR, Mindestzinssatz 
und Aufschlag von 0,580 % und einer halbjährlichen Annuität in Höhe von € 17.775,70 als 
Bestbieterin hervor. 
 
Fin.Ref. Mag. Spiel stellt den Antrag, das Darlehen für das Vorhaben Breitbandausbau 
Hatzendorf Nord in der Höhe von € 660.200,00 mit einer Laufzeit von 20 Jahren an die 
Steiermärkische Sparkasse mit einer variablen Verzinsung mit einem Aufschlag von 
0,580 % auf den 6-Monats-EURIBOR, Mindestzinssatz und Aufschlag von 0,580 % und 
einer halbjährlichen Annuität in Höhe von € 17.775,70 als Bestbieterin zu vergeben. 
 
Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 
 
 

12. 
Beratung und Beschlussfassung - Darlehensaufnahme in Höhe von € 660.200,00 zur 

Finanzierung des Vorhabens Breitbandausbau Hatzendorf Nord (kooperatives, 
investives Einzelvorhaben; Vorhabenscode: 3680001; lt. Voranschlag 2023) 

 
Fin.Ref. Mag. Spiel stellt den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen, zur 
Finanzierung des Vorhabens Breitbandausbau Hatzendorf Nord (kooperatives, 
investives Einzelvorhaben; Vorhabenscode: 3680001; lt. Voranschlag 2023) ein 
Darlehen in der Höhe von € 660.200,00 bei der Steiermärkischen Sparkasse, welche als 
Bestbieterin aus dem Anbotsverfahren hervorgegangen ist, laut vorliegendem 
Darlehensvertragsentwurf (IBAN AT51 2081 5000 6201 8205 vom 02.10.2023) mit einer 
variablen Verzinsung mit einem Aufschlag von 0,580 % auf den 6-Monats-EURIBOR, 
Mindestzinssatz und Aufschlag von 0,580 %, mit einer Laufzeit von 20 Jahren 
aufzunehmen. 
 
Der beiliegende Vertragsentwurf (IBAN AT51 2081 5000 6201 8205 vom 02.10.2023), 
welcher dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht wurde, wird in offener Abstimmung 
einstimmig beschlossen. 
 
 

13. 
Bericht des Prüfungsausschusses über die 4. Sitzung des Prüfungsausschusses 2023 
 
Obmann des Prüfungsausschusses GR DI (FH) Dirnbauer berichtet über die durchgeführte 
Prüfung am 04.07.2023. Nachstehende Themen wurden behandelt: 

- Entwicklung Abgabenrückstände und Mahnwesen 
- Vorhaben Jakob-Wendler-Gasse / Annengasse 
- Vorhaben Radabstellanlagen 
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- Vorhaben Oberflächenwässer Hangwasserschutz KG Pertlstein 
 
Der Abgabenrückstand zum Stichtag 30.06.2023 beträgt € 366.594,57. Im Vergleich zum 
30.09.2022 hat sich der Rückstand um € 36.434,36 erhöht. Das sind rund 3,42 % der jährlichen 
Vorschreibungssumme der Stadtgemeinde Fehring. Somit hat sich diese Kennzahl von 5,6% 
auf 3,42 % verringert. 
 
Aus den Altgemeinden Hatzendorf und Johnsdorf-Brunn bestehende Vereinbarungen mit 
Riegersburg bzw. Lödersdorf über die Kanalentsorgung sollen zeitnahe bezahlt werden. Eine 
Intervention des Bürgermeisters soll erfolgen. 
 
Die ausständigen Sachverständigengebühren von Herrn Anton Reicher in der Höhe von 
€ 43.459,37 sollen im Auge behalten werden. Zukünftig sollen Stundungen zusätzlich zur 
Beschlussfassung „bis zur Entscheidung durch das Landesverwaltungsgericht 
Steiermark“ auch mit einem befristeten Zeithorizont von zwei Jahren festgelegt und nach 
Ablauf dieser Frist erneut im dafür zuständigen Gremium behandelt werden. 
 
Wie in der Prüfungsausschusssitzung am 15.11.2021 festgehalten, ist ein klares System für 
das Mahnwesen festzulegen. Die Allgemeine Dienstverfügung des Gemeindehaushalts 
(ADG), welche diese Regelung enthält, ist derzeit in der Pilotphase, soll mit 01.09.2023 
erlassen und in der nächsten Prüfungsausschusssitzung zur Prüfung vorgelegt werden. Die 
ADG wäre bis 31.03.2022 vorzulegen gewesen. 
 
Dem Prüfungsausschuss wurden folgende Punkte zum Vorhaben Jakob-Wendler-Gasse / 
Annengasse vorgelegt: 

- Beschluss über die Durchführung – Budgetierung 
- Ausschreibungen – Plankosten – Beauftragung 
- Umsetzung – Istkosten 
- Projektabschluss - Abweichungen 

 
Zum Zeitpunkt der Sitzung lagen noch nicht alle Schlussrechnungen vor. Die angeführten und 
präsentierten Zahlen stellen einen Forecast dar. Abweichungen wurden aufgezeigt und 
begründet. Diese Punkte konnten schlüssig dargelegt werden. 
 
Voranschlag inkl. USt € 915.260,00 
Abrechnungssumme inkl. USt und Schlussrechnungsprognose (Baumeister) € 765.431,93 
 
Trotz Mehrkosten gegenüber der Auftragssumme bei den Baumeisterarbeiten kam es zu 
(hochgerechneten) Minderkosten im Ausmaß von € 149.828,07 (- 16,37 %) gegenüber der 
Kostenschätzungen (Voranschlag). Dabei wurden sogar Mehrleistungen – wie zum Beispiel 
das Mitverlegen von Breitband (LWL) – erbracht bzw. umgesetzt. 
 
Dem Prüfungsausschuss wurden folgende Punkte zum Vorhaben Radabstellanlagen 
vorgelegt: 

- Beschluss über die Durchführung – Budgetierung 
- Ausschreibungen – Plankosten – Beauftragung 
- Umsetzung – Istkosten 
- Projektabschluss - Abweichungen 

 
Abweichungen wurden aufgezeigt und begründet. Diese Punkte konnten schlüssig dargelegt 
werden. 
 
Kostenschätzung inkl. USt € 89.930,61 
Abrechnungssumme inkl. USt € 85.051,34 
 
Es kam zu Minderkosten im Ausmaß von € 4.879,27 (- 5,43 %). 
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Dem Prüfungsausschuss wurden folgende Punkte zum Vorhaben Oberflächenwässer 
Hangwasserschutz KG Pertlstein vorgelegt: 

- Beschluss über die Durchführung – Budgetierung 
- Ausschreibungen – Plankosten – Beauftragung 
- Umsetzung – Istkosten 
- Projektabschluss - Abweichungen 

 
Abweichungen wurden aufgezeigt und begründet. Diese Punkte konnten schlüssig dargelegt 
werden. 
 
Voranschlag exkl. USt € 160.000,00 
Kostenschätzung 2021 exkl. USt € 158.670,21 
Kostenschätzung 2023 exkl. USt € 179.873,07 
Abrechnungssumme exkl. USt € 176.937,11 
 
Es kam zu Minderkosten im Vergleich zur Kostenschätzung aus dem Jahr 2023 im Ausmaß 
von € 2.935,96 (- 1,63 %). 
 
 

14. 
Bericht des Prüfungsausschusses über die 5. Sitzung des Prüfungsausschusses 2023 
 
Obmann des Prüfungsausschusses GR DI (FH) Dirnbauer berichtet über die durchgeführte 
Prüfung am 26.09.2023. Nachstehende Themen wurden behandelt: 

- Kassaprüfung 
- Soll-Ist Vergleich 2. Quartal 2023 
- Rechnungsprüfung 2. Quartal 2023 

 
Die Zählung der Barkasse Hatzendorf hat mit dem Saldo lt. Haushaltsbuchhaltungssystem 
zusammengestimmt. In der nächsten Prüfungsausschusssitzung soll die Abrechnung der 
Barkasse Hatzendorf mit dem Hauptbankkonto überprüft werden. 
Bei den Kassa-Anordnungen sollen die Anweisungsbefugten namentlich angeführt werden, da 
Unterschriften meist nicht erkennbar sind. 
 
Nicht budgetierte Mehrausgaben auf div. Haushaltskonten bis 30.06.2023 im Ausmaß von 
€ 155.464,62 wurden im Zuge der Sitzung stichprobenartig geprüft und begründet. Dem 
gegenüber wurden nicht budgetierte Mehreinnahmen in Höhe von € 189.808,92 festgestellt 
und begründet. 
Der laufende Betrieb der Ausstellung Erlebnis Handwerk weist mit 30.06.2023 einen 
Fehlbetrag von rund € 18.000,00 auf. Per 26.09.2023 beträgt der Fehlbetrag rund € 28.000,00. 
 
Die Kontostände stimmen mit den Salden im Hauptbuch überein. Der Kassenabschluss mit 
30.06.2023 ergibt einen Kassenstand von € 1.890.635,55. Die Belege wurden stichprobenartig 
geprüft. Es wurden keine Mängel festgestellt. 
 
Abschließend bedankt sich GR DI (FH) Dirnbauer bei den Bereichsleitern für Finanzen und 
Kommunale Infrastruktur für die gute Aufarbeitung der Unterlagen für den Ausschuss. 
 
 

15. 
Beratung und Beschlussfassung - Endvermessung Weg. Nr. 1626/2, KG Weinberg 

 
Die Vermessung des Weges hat am 14.03.2023 stattgefunden. Die Teilungsurkunde des Büro 
Reichsthaler vom 20.06.2023, GZ: 35232-62035-T liegt vor. Die Vermessung hat ergeben, 
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dass 18 m² an die Fam. Polt, Weinberg 91 und 157 m² an Herrn Mrazek, Weinberg 93 verkauft 
werden. 
Der Ausschuss für Bau, Raumordnung, Verkehr, Energie und Umwelt hat am 25.09.2023 über 
die Vermessung beraten und schlägt vor, folgende Verordnung zu beschließen. 
 
GR DI Gerhard Kasper stellt den Antrag, die Verordnung gemäß § 94 Abs. 1 Zif. 3 des 

allgemeinen Grundbuchsgesetzes in Verbindung mit § 8 Abs. 3 

Landesstraßenverwaltungsgesetz idgF. über die Auflassung der abgeschriebenen 

Grundstücksteile des öffentlichen Gutes für das Weggrundstück Nr. 1626/2, KG 

Weinberg laut Vermessungsurkunde von DI Karl Reichsthaler, GZ: 35232-62035-T und 

den Antrag auf grundbücherliche Durchführung der Vermessung zu beschließen. 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 
 
 

16. 
Beratung und Beschlussfassung - Satzungen zur Gründung der 

Energiegenossenschaft Region Fehring-Riegersburg 
 
Die gemeinsame Sitzung der beiden zuständigen Ausschüsse der Stadtgemeinde Fehring 

sowie der Marktgemeinde Riegersburg hat am 14.09.2023 in Hatzendorf stattgefunden. 

Dabei wurde von beiden Gemeinden die Gründung der Energiegenossenschaft befürwortet. 

Weiters hat der Ausschuss für Bau, Raumordnung, Verkehr, Energie und Umwelt am 

25.09.2023 nochmals darüber beraten und festgelegt, folgendes zu beschließen: 

Antrag 1: 

GR DI Gerhard Kasper stellt den Antrag, der Gemeinderat möge der Gründung der 

Energiegenossenschaft Region Fehring-Riegersburg unter folgenden Bedingungen 

zustimmen: 

• Es sollen 700 Geschäftsanteile im Wert von 7.000,-- gezeichnet werden. 

• Als Gründungsproponenten sollen  
➢ die Stadtgemeinde Fehring Stadt- und Ortsentwicklungs KG 
➢ die Riegersburg Gebäudeverwaltungs KG und  
➢ die Raiffeisenbank Region Fehring 

auftreten. 

• Der Vorstand soll sich aus folgenden Personen zusammensetzen: 
➢ Obmann:   Bgm. Mag. Johann Winkelmaier 
➢ Obmann-Stv.:  Bgm. Manfred Reisenhofer 
➢ Vorstand:   VDir. Reinhard Pfeifer 

• Die vorliegenden Satzungen werden anerkannt und können als Grundlage für 
die Gründung verwendet werden. 

 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 
 

Antrag 2: 

GR DI Gerhard Kasper stellt den Antrag, dass nach der Gründung und nach der 

Firmenbucheintragung die Stadtgemeinde Fehring mit 1 Geschäftsanteil Mitglied der 

Genossenschaft werden soll. Damit kann die Stadtgemeinde als Erzeuger und 

Verbraucher auftreten. 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 
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17. 

Beratung und Beschlussfassung - Löschungsbewilligung Wiederkaufsrecht EZ: 632, 
KG Hatzendorf 

 
Das Notariat Künzel-Painsipp hat um Löschungsbewilligung für ein Wiederkaufsrecht der 
ehemaligen Gemeinde Hatzendorf in der EZ 632, KG Hatzendorf, Liegenschaft Hatzendorf 
237 angesucht. Dieses Wiederkaufsrecht ist im Zuge des Kaufvertrages für das 
Baugrundstück Nr. 1069/16, KG Hatzendorf eingetragen worden. Das Grundstück ist seit 1991 
bebaut. 
Der Ausschuss für Bau, Raumordnung, Verkehr, Energie und Umwelt hat am 25.09.2023 
darüber beraten und schlägt vor, die Löschungsbewilligung zu beschließen. 
 
GR DI Gerhard Kasper stellt den Antrag, dass die Stadtgemeinde Fehring, 8350 

Fehring, Grazer Straße 1, als Gesamtrechtsnachfolgerin der Gemeinde Hatzendorf, 

hiermit auf ihr Wiederkaufsrecht, C-LNR 1 verzichtet, und somit ohne weiteres und 

nicht auf ihre Kosten in EZ 632 KG 62010 Hatzendorf die Einverleibung der Löschung 

des vorgenannten Rechtes bewilligt. 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 
 
 

18. 
Beratung und Beschlussfassung - Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der 

Bodencharta im Steir. Vulkanland 
 
Das Steirische Vulkanland hat es sich zum Ziel gesetzt, Maßnahmen zur Erhaltung unseres 
fruchtbaren Bodens umzusetzen. Dabei geht es um Handlungsvorschläge für die Bereiche 

• Nachhaltige Bewirtschaftung des Bodens 

• Stopp weiterer Versiegelung sowie Entsiegelung 

• Wasserqualität und Wasserrückhalt in der Landschaft 

• Klimagerechter Lebensstil 
Zu jedem dieser Bereiche wurden die entsprechenden Maßnahmen in der Bodencharta 
festgeschrieben. Diese wurden gemeinsam mit der Kammer für Land- und Forstwirtschaft 
Steiermark, dem Kompetenzzentrum für Acker, Humus und Erosion sowie mit dem 
Maschinenring erarbeitet. 
Der Ausschuss für Bau, Raumordnung, Verkehr, Energie und Umwelt hat am 25.09.2023 
festgelegt, dass auch der Gemeinderat der Stadtgemeinde Fehring folgenden Beschluss 
fassen soll. 
 
GR Ing. Johann Kaufmann stellt den Antrag, das heute vorliegende 

Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der Bodencharta im Steirischen Vulkanlande in 

der Stadtgemeinde Fehring zu beschließen, es dem Ausschuss für Bau, 

Raumordnung, Verkehr, Energie und Umwelt zuzuweisen und die 

Gemeindeverwaltung mit der langfristigen Umsetzung zu beauftragen. 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 
 
 

19. 
Beratung und Beschlussfassung - Auftragsvergabe Kultursaal Brunn - Sanierung 

Dachstuhl – HKLS 
 
GR Walter Jansel berichtet, dass dieser Tagesordnungspunkt in der letzten Sitzung des 
Ausschusses für Kommunale Infrastruktur behandelt wurde und stellt das 
Ausschreibungsergebnis für die erforderlichen Arbeiten bei der Lüftung und der Luftvorkühlung 



 

23 
 

sowie zur Demontage und Wiedermontage der Lüftungsanlage im Bereich der Küche zur 
Sanierung des Küchendaches vor. Der Ausschuss sprach sich in seiner Sitzung einstimmig 
dafür aus, die Leistungen an den Billigstbieter zu vergeben. 
 
GR Walter Jansel stellt den Antrag, die Leistungen für die Neuinstallation der 

Lüftungsanlage und der Luftvorkühlung nach einer Direktvergabe ohne vorherige 

Bekanntmachung an den Billigstbieter Ing. Reicht GesmbH aus Bad Gleichenberg zum 

Angebotspreis von € 86.000,00 exkl. USt. zu vergeben. 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 

GR Walter Jansel stellt den Antrag, die Ing. Reicht GesmbH aus Bad Gleichenberg mit 

der Demontage und Wiedermontage der bestehenden Lüftungsanlage für die Küche 

beim Kultursaal in Brunn zum Angebotspreis von € 5.470,75 exkl. USt. zu beauftragen. 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 

 
 
 

20. 
Beratung und Beschlussfassung - Auftragsvergabe Tagesbetreuung für ältere 

Menschen in Fehring – Tischlerarbeiten 
 
GR Walter Jansel berichtet, dass dieser Tagesordnungspunkt in der letzten Sitzung des 
Ausschusses für Kommunale Infrastruktur behandelt wurde und stellt nochmals das 
Angebotsergebnis vor.  
Die Vorplanung und die Ausschreibung der Leistungen wurde durch die Technische 
Bereichsleitung durchgeführt. Die Ausschreibung wurde dabei so aufgebaut, dass bestimmte 
Leistungen auch bei der BBG (Bundesbeschaffung GmbH) bezogen werden könnten. 
GR Walter Jansel erläutert die Ausschreibungsergebnisse inkl. aller optionalen Leistungen. 
Durch die teilweise Beschaffung bei der BBG könnten Teile der erforderlichen Leistungen 
günstiger erworben werden. Wählt man die aus Sicht der Bereichsleitung sinnvollste 
Kombination der beiden Angebote (Billigstbieter Einrichtungswerkstätte Groß & Co KG und 
BBG), so ist es möglich eine Einsparung von rund 21.000 Euro inkl. USt. zu erreichen. 
Der Ausschuss sprach sich in seiner Sitzung einstimmig dafür aus, die Leistungen auf die 
Einrichtungswerkstätte Groß GmbH & Co KG und die Neudoerfler Office Systems GmbH 
(Auftragnehmer der Bundesbeschaffung GmbH) aufzuteilen. 
 
GR Walter Jansel stellt den Antrag, die Leistungen für die Tischlerarbeiten bei der 

Tagesbetreuung für ältere Menschen in Fehring nach einem Nicht offenen Verfahren 

ohne vorherige Bekanntmachung zu einem Gesamtpreis von EUR 173.279,16 inkl. USt 

an die Einrichtungswerkstätte Groß GmbH & Co KG zu vergeben. 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 

GR Walter Jansel stellt den Antrag, bei der Fa. Neudoerfler Office Systems GmbH 

Leistungen in der Höhe von EUR 21.469,62 inkl. USt. aus einem Rahmenvertrag mit der 

BBG – Bundesbeschaffung GmbH abzurufen. 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 

 
Fin.Ref. Mag. Spiel verlässt aufgrund der Befangenheit um 19:47 Uhr den 
Sitzungssaal. Für den weiteren Verlauf der Sitzung sind 20 Gemeinderäte anwesend. 
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21. 

Beratung und Beschlussfassung - Auftragsvergaben Erweiterung Bauhof Fehring 
 
GR Walter Jansel berichtet, dass in der letzten Sitzung des Ausschusses für Finanzwirtschaft, 
Sport und Vereine über die Erweiterung des Bauhofes in Fehring beraten wurde. Die 
Gesamtprojektkosten betragen rund EUR 2.577.000 inkl. USt. Im Zuge dieser Sitzung wurde 
auch das Ausschreibungsergebnis beraten. Der Ausschuss sprach sich dabei einstimmig dafür 
aus, dass die Fassade nicht in Alu-Cobond sondern als WDVS-Fassade ausgeführt werden 
soll und dass das geplante Einfahrtsportal nicht umgesetzt werden soll, um hier 
Kosteneinsparungen zu erzielen (EUR 100.000,00). 
In weiterer Folge werden durch GR Jansel für alle Gewerke die Angebotsergebnisse 
vorgetragen. 
 

GR Walter Jansel stellt den Antrag, die Leistungen der BAUMEISTERARBEITEN nach 

einem Nicht Offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung zum Gesamtpreis 

von EUR 921.748,69 inkl. USt. an die Porr Bau GmbH zu vergeben. 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung mit 20 Stimmen einstimmig angenommen. 

(Fin.Ref. Mag. Spiel ist nicht im Sitzungssaal) 

 

Es ist der Antrag zu stellen, die Leistungen SCHWARZDECKER, DACHDECKER, 

SPENGLER nach einem Nicht Offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung 

zum Gesamtpreis von EUR 202.015,74 inkl. USt. an die Spiel Dach & Glas GmbH zu 

vergeben. 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung mit 20 Stimmen einstimmig angenommen. 

(Fin.Ref. Mag. Spiel ist nicht im Sitzungssaal) 

 

Fin.Ref. Mag. Spiel betritt den Sitzungssaal wieder um 19:52 Uhr und für den weiteren 
Verlauf der Sitzung sind 21 Gemeinderäte anwesend. 
 

Es ist der Antrag zu stellen, die Leistungen SCHLOSSER / STAHLBAU nach einem 

Nicht Offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung zum Gesamtpreis von EUR 

196.929,01 inkl. USt. an die Müller Stahlbau GmbH zu vergeben. 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 

 

Es ist der Antrag zu stellen, die Leistungen TROCKENBAU nach einer Direktvergabe 

ohne vorherige Bekanntmachung zum Gesamtpreis von EUR 54.791,52 inkl. USt. an 

die Fa. Trockenbau Ing. Franz Telser zu vergeben. 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 

 

Es ist der Antrag zu stellen, die Leistungen Fenster Kunststoff - Alu nach einer 

Direktvergabe ohne vorherige Bekanntmachung zum Gesamtpreis von EUR 31.442,43 

inkl. USt. an die Fa. Feldbacher Türen- und Fensterhandel (Inhaber Harry Uitz) zu 

vergeben. 
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Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 

 

Es ist der Antrag zu stellen, die Leistungen der MALERARBEITEN nach einer 

Direktvergabe ohne vorherige Bekanntmachung zum Gesamtpreis von EUR 38.612,32 

inkl. USt. an die Fa. Uitz GmbH zu vergeben. 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 

 

Es ist der Antrag zu stellen, die Leistungen der INENNTÜREN nach einer 

Direktvergabe ohne vorherige Bekanntmachung zum Gesamtpreis von EUR 14.052,42 

inkl. USt. an die Fa. r&r Objekttischlerei GmbH zu vergeben. 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 

 

Es ist der Antrag zu stellen, die Leistungen der HKLS-Arbeiten nach Nicht Offenen 

Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung zum Gesamtpreis von EUR 251.927,85 

inkl. USt. an die Reicht Haustechnik GmbH zu vergeben. 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 

 
GR DI (FH) Dirnbauer fragt an, ob auf dem Dach eine Photovoltaikanlage geplant ist. 
BT Ing. Streit berichtet, dass in den Gesamtkosten die Ausführung einer PV-Anlage mit 50 
kWp sowie die Vorrichtung für eine nachträgliche etwaige Erweiterung auf bis zu 248 kWp 
enthalten ist.  
 
 

22. 
Beratung und Beschlussfassung - Verkauf Bauhof Hohenbrugg-Weinberg 

 
Bgm. Mag. Winkelmaier berichtet, dass durch Margit und Fabian Gross, Weinberg 149, 8350 
Fehring ein Kaufansuchen für den Bauhof Weinberg übermittelt wurde. Die Interessenten 
haben hierzu ein Angebot in der Höhe der Liegenschaftsbewertung (EUR 244.830,11) 
abgegeben.  
Die für die neue Schotterbox und den Müllplatz erforderliche Fläche wurde vermessen und 
würden im Eigentum der Stadtgemeinde Fehring verbleiben. Die Interessenten würden den 
Bauhof jedoch dennoch zum Wert entsprechend der vorliegenden Liegenschaftsbewertung 
erwerben. Der Familie Groß soll für diese Fläche jedoch ein Vorkaufsrecht eingeräumt werden. 
Der Ausschuss für kommunale Infrastruktur hat sich in der Sitzung am 18.09.2023 einstimmig 
für den Verkauf ausgesprochen. 
 
Bgm. Mag. Winkelmaier stellt den Antrag, den Bauhof Weinberg (Grundstück 1881, KG 

Weinberg) zum festgestellten Verkehrswert von EUR 244.830,11 an Margit und Fabian 

Gross, Weinberg 149, 8350 Fehring zu verkaufen. 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 
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22a 
Beratung und Beschlussfassung – Auseinandersetzungsvereinbarung der Hatzendorf 

Infrastruktur KG 
 

Als letzten Schritt für die Auflösung der Hatzendorf Infrastruktur KG wurde von der Weinrauch 
Rechtsanwälte GmbH eine Auseinandersetzungsvereinbarung zwischen der Stadtgemeinde 
Fehring als Komplementärin und der Stadtgemeinde Fehring Stadt- und Ortsentwicklungs KG 
als Kommanditistin erarbeitet und liegt nun zur Beschlussfassung vor: 
 

 

 
 

AUSEINANDERSETZUNGS- 
VEREINBARUNG 

 
abgeschlossen zwischen 

 
 

1. Stadtgemeinde Fehring 
Grazerstraße 1 
8350 Fehring 

 
als „Komplementärin“  

der Hatzendorf Infrastruktur KG (FN 220178t) 
 

einerseits und 
 

2. Stadtgemeinde Fehring Stadt- und Ortsentwicklungs KG 
FN 219579 k 

Grazerstraße 1 
8350 Fehring 

 
als „Kommanditistin“  

der Hatzendorf Infrastruktur KG (FN 220178t) 
 

andererseits  
 

wie folgt: 

 

I. Präambel 

1. Im Firmenbuch des Landesgerichts für ZRS Graz ist unter der FN 220178t die 
Hatzendorf Infrastruktur KG mit Sitz in Hatzendorf und der Geschäftsanschrift 
Hatzendorf 150, 8361 Hatzendorf („Gesellschaft“), eingetragen.  

2. Einzige Komplementärin der Gesellschaft ist die Stadtgemeinde Fehring, 
Grazerstraße 1, 8350 Fehring („Komplementärin“). Die einzige Kommanditistin der 
Gesellschaft ist die Stadtgemeinde Fehring Stadt- und Ortsentwicklungs KG, 
FN 219579 k, mit Sitz in Fehring und der Geschäftsanschrift Grazerstraße 1, 8350 
Fehring („Kommanditistin“).  

3. Die Komplementärin und die Kommanditistin beabsichtigen, die Gesellschaft unter 
Verzicht auf eine Liquidation aufzulösen und sämtliches Vermögen der Gesellschaft im 
Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Komplementärin zu übertragen. Zu diesen 
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Zwecken schließen die Vertragsparteien diese Auseinandersetzungsvereinbarung 
(„Vertrag“). 

II. Gesellschafterbeschluss 

1. Die Komplementärin und die Kommanditistin beschließen hiermit als sämtliche 
Gesellschafter die Gesellschaft zum 31.12.2022, 24.00 Uhr („Stichtag“) aufzulösen.  

2. Im Rahmen dieser Auflösung wird beschlossen, dass die Komplementärin das gesamte 
Vermögen und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft (sämtliche Aktiven und Passiven) 
übernimmt ohne dass eine Liquidation stattfinden wird. Die Gesellschafter haben damit 
für die Gesellschaft eine andere Art der Auseinandersetzung im Sinne des § 145 UGB 
vorgesehen, die damit zu einem unmittelbaren liquidationslosen Erlöschen der 
Gesellschaft führen wird. 

III. Schlussbilanz 

1. Die von der Steuerberatungskanzlei Tricom Steuerberatung GmbH & Co KG erstellte 
Schlussbilanz zum 31.12.2022 (Beilage ./1) gibt die Vermögenslage der Gesellschaft 
zum Stichtag wieder. Die Vertragsparteien halten fest, dass sämtliches Vermögen der 
Gesellschaft in der Schlussbilanz erfasst ist. Die in der Schlussbilanz ausgewiesenen 
Aktiven und Passiven werden von der Komplementärin gemäß Punkt V. dieses 
Vertrages unter Verzicht auf die Liquidation im Wege der Gesamtrechtsnachfolge 
übernommen.  

2. Die Schlussbilanz ist vollständig und richtig und vermittelt zum Stichtag ein getreues Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.  

IV. Vermögen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft 

3. Die Gesellschaft hat folgendes Vermögen: 

a) Summe Aktiva zum 31.12.2022 gemäß Beilage ./1 sind EUR 3.829.561,13. 

4. Die Gesellschaft hat die folgenden Verbindlichkeiten:  

b) Summe Passive zum 31.12.2022 gemäß Beilage ./1 sind EUR 3.829.561,13. 

Die wesentlichen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute. 

5. Das Konto der Gesellschaft bei der Raiffeisenbank Region Fehring mit dem IBAN AT77 
3807 1010 0400 2150 wird in weiterer Folge aufgelöst. 

6. Das Konto der Gesellschaft bei der BAWAG PSK (Kreditkonto) mit dem IBAN AT02 6000 
0005 4002 1619 wird auf die Komplementärin übertragen. 

7. Das Konto der Gesellschaft bei der BAWAG AG (Kreditkonto) mit dem IBAN AT32 6000 
0005 4005 7842 wird auf die Komplementärin übertragen. 

8. Das Konto der Gesellschaft bei der Raiffeisenbank Region Fehring (Kreditkonto) mit dem 
IBAN AT24 3807 1011 0400 2150 wird auf die Komplementärin übertragen. 

9. Das Konto der Gesellschaft bei der Raiffeisenbank Region Fehring (Kreditkonto) mit dem 
IBAN AT68 3807 1012 0400 2150 wird auf die Komplementärin übertragen. 
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V. Vermögensübertragung 

1. Im Rahmen der Auflösung und Abwicklung der Gesellschaft wird das gesamte Vermögen 
der Gesellschaft, somit sämtliche Aktiven und Passiven, unter Verzicht auf die 
Liquidation im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Komplementärin übertragen. 
Die Gesellschafter haben damit für die Gesellschaft eine andere Art der 
Auseinandersetzung im Sinne des § 145 UGB vorgesehen. 

2. Die Vertragsparteien halten ausdrücklich fest, dass die Kommanditistin keinen 
Abfindungsbetrag erhält. 

3. Sämtliches Vermögen sowie sämtliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft gemäß der 
Schlussbilanz vom 31.12.2022 gelten als mit dem Stichtag auf die Komplementärin 
übergegangen. 

VI. Unterlagen 

1. Sämtliche von der Gesellschaft zu führenden Bücher und Geschäftspapiere wurden, 
soweit nach den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten noch vorhanden, bereits von der 
Komplementärin übernommen, 

VII. Rechtswirksamkeit 

1. Dieser Vertrag bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der aufsichtsbehördlichen 
Genehmigung durch das Amt der Steiermärkischen Landesregierung bzw. der Erklärung 
des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung, dass auf eine Untersagung der 
Auflösung der Gesellschaft verzichtet wird. 

VIII. Mitwirkung 

1. Die Kommanditistin verpflichtet sich bei sämtlichen erforderlichen Firmenbucheingaben 
mitzuwirken. 

IX. Aufsandung 

Sämtliche Vertragsparteien, erteilen hiermit ihre ausdrückliche und unwiderrufliche 
Einwilligung, dass aufgrund dieser Auseinandersetzungsvereinbarung ohne ihr 
weiteres Wissen und Einvernehmen ob der der Hatzendorf Infrastruktur KG 
(FN 220178t) zur Gänze allein gehörigen Liegenschaften 

• 1/1 Anteil EZ 524 KG 62010 Hatzendorf 

• 1/1 Anteil EZ 3 KG 62010 Hatzendorf  

• 1/1 Anteil EZ 681 KG 62010 Hatzendorf 
das Eigentumsrecht für die Stadtgemeinde Fehring, Grazerstraße 1, 8350 Fehring 
einverleibt werde. 

X. Vollmacht 

1. Die Vertragsparteien bevollmächtigen hiermit die Weinrauch Rechtsanwälte GmbH, 
FN 443661v, und/oder Dr. Matthias Steyrer, geb. 19.11.1974, alle Ergänzungen und 
Änderungen dieses Vertrages, auch in notariell beglaubigter Form, vorzunehmen, sofern 
und soweit diese für die Durchführung dieses Vertrages im Grundbuch oder Firmenbuch 
erforderlich oder sinnvoll sind. In Ausübung dieser Vollmacht ist die Weinrauch 
Rechtsanwälte GmbH auch berechtigt, für die Vertragsparteien 
Aufsandungserklärungen abzugeben, diese zu ergänzen, zu korrigieren. Substanzielle 
Änderungen sind der Weinrauch Rechtsanwälte GmbH ohne Zustimmung der 
Vertragsparteien aber nicht erlaubt. Die Weinrauch Rechtsanwälte GmbH ist schließlich 
bevollmächtigt, alle Grundbuchsgesuche im Zusammenhang mit diesem Vertrag bei 
Gericht einzubringen. 
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XI. Öffentliche Abgaben, Gebühren und Kosten 

1. Sämtliche öffentlichen Abgaben, Gebühren und Kosten, insbesondere die mit der 
Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages verbundenen Kosten 
und Gebühren trägt die Stadtgemeinde Fehring. Zu Gebührenbemessungszwecken wird 
festgehalten, dass diese Vereinbarung gemäß Artikel 34 des Budgetbegleitgesetzes 
2001 von der Grunderwerbssteuer und den Rechtsgebühren sowie den Gerichts- und 
Justizverwaltungsgebühren befreit ist.  

XII. Schlussbestimmungen 

1. Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag sowie die Aufhebung desselben, 
einschließlich der Abänderung dieser Bestimmung selbst, bedürfen der Schriftform. 
Mündliche Nebenvereinbarungen bestehen nicht. Soweit nach zwingendem Recht eine 
strengere Form erforderlich ist, so ist diese einzuhalten. 

2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder 
undurchsetzbar sein oder werden, werden die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller 
übrigen verbleibenden Bestimmungen davon nicht berührt. Die nichtige, unwirksame 
oder undurchsetzbare Bestimmung ist, soweit gesetzlich zulässig, als durch diejenige 
gültige, wirksame und durchsetzbare Bestimmung ersetzt anzusehen, die dem mit der 
nichtigen, unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen 
Zweck nach Maß, Zeit, Ort oder Geltungsbereich am nächsten kommt. Entsprechendes 
gilt für etwaige Lücken. 

3. Die Vertragsparteien tragen die Kosten, Honorare und Auslagen ihrer jeweiligen Berater 
im Zusammenhang mit diesem Vertrag selbst.  

4. Gemäß § 63 Steiermärkische Gemeindeordnung idgF ist der Bürgermeister befugt 
Urkunden über Rechtsgeschäfte zu unterfertigen. Betrifft eine solche Urkunde eine 
Angelegenheit, zu welcher der Beschluss eines Kollegialorgans erforderlich ist, ist in der 
Urkunde die erfolgte Beschlussfassung ersichtlich zu machen (Anführung des 
genehmigenden Organs, des Datums und des Geschäftszeichens der Genehmigung). 
Die gegenständliche Auflösung der Gesellschaft wurde vom Gemeinderat der 
Stadtgemeinde Fehring am 29.03.2023 zur GZ 780-2 beschlossen. Der Abschluss der 
gegenständlichen Auseinandersetzungsvereinbarung wurde vom Gemeinderat der 
Stadtgemeinde Fehring am 02.10.2023 zur GZ 780-2 beschlossen. 

5. Dieser Vertrag wird in einer Ausfertigung erstellt, welche die Komplementärin infolge der 
grundbücherlichen Durchführung erhält.  

 

Fehring, am __________  

_______________________________ 

Stadtgemeinde Fehring 
vertreten durch 

Mag. Johann Winkelmaier 

geb. am 22.03.1968, als Bürgermeister 

 

 

 

_______________________________ 

Stadtgemeinde Fehring Stadt- und 

Ortsentwicklungs KG 
vertreten durch die 

Stadtgemeinde Fehring 
vertreten durch  

Mag. Johann Winkelmaier 

geb. am 22.03.1968, als Bürgermeister 
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Bgm. Mag. Johann Winkelmaier stellt den Antrag, die vorliegende von der Weinrauch 
Rechtsanwälte GmbH erstellte Auseinandersetzungsvereinbarung zwischen der 
Stadtgemeinde Fehring als Komplementärin der Hatzendorf Infrastruktur KG FN 220178t 
und der Stadtgemeinde Fehring Stadt- und Ortsentwicklungs KG als Kommanditistin 
der Hatzendorf Infrastruktur KG FN 220178t zu beschließen. 
 
Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 
 
 

22b 
Beratung und Beschlussfassung – Einreichung im Rahmen der Ausschreibung 4. 

Weiterführungsphase „Klima- und Energiemodellregion“ 2024 – 2026 
 
GR DI Gerhard Kasper erläutert, dass in der Sitzung des Ausschusses für Finanzwirtschaft, 
Sport und Vereine am 28.09.2023 über die mögliche Weiterführung der Klima- und Energie-
Modellregion (KEM) 2024 bis 2026 informiert wurde. Die KEM Arbeitsgruppe hat hierfür ein 
Gesamtbudget mit € 276.000,00, welche öffentliche Förderungen in Höhe von € 207.000,00 
enhalten, erstellt. Der Eigenmittelanteil für alle Gemeinden wäre demnach € 69.000,00. Auf 
die Stadtgemeinde Fehring entfallen in Summe € 27.591,73 für 2023 bis 2026, sprich rund € 
9.000,00 pro Jahr. Folgende Projekte und Maßnahmen sind in diesem Arbeitsprogramm 
enthalten: 

- Weiterführung 100 % Strom aus Erneuerbarer Energie 
- Energiebuchhaltung 
- Raus aus Öl und Gas 
- Grüne Betriebe vor den Vorhang 
- Reduce & Reuse – Abfallvermeidung 
- Nachhaltige Mobilität 
- Nachhaltiges Bauen und Sanieren 
- Umfassende Sensibilisierung der Bevölkerung 
- Umsetzungskonzept NEU 
- Öffentlichkeitsarbeit 

 
Die Mitglieder des Ausschusses für Finanzwirtschaft, Sport und Vereine haben sich in deren 
Sitzung am 28.09.2023 darauf geeinigt, die Fortführung des Projekts dem Gemeinderat zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
GR DI Gerhard Kasper stellt den Antrag, dass die Stadtgemeinde Fehring im Rahmen 
der Ausschreibung „Klima- und Energiemodellregion“ zur 4. Weiterführungsphase 
(2024 – 2026) den entsprechenden Antrag einreicht. Die Stadtgemeinde Fehring bekennt 
sich zu den Aufgaben und Zielen der Klima- und Energiemodellregion (nachhaltige 
Energieversorgung, optimale Nutzung regionaler Ressourcen, 
Energieeffizienzsteigerung, Bewusstseinsbildung u.ä.) und wird diese im Falle einer 
Beauftragung durch den Klima- und Energiefonds aktiv verfolgen. Als Projektträger 
fungiert weiterhin die Netzwerk Südost Gemeindeverbund GmbH. Im Falle einer 
Beauftragung bringt die Stadtgemeinde Fehring einen Eigenmittelanteil von gesamt 
€ 27.591,73 auf. 
 
Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 
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23. 

Allfälliges 
 
GR Friedl fragt an, welcher Zeitraum zur Antragstellung des Mobilitätszuschusses festgelegt 
ist, und ob dies ordentlich zum Ausdruck gebracht werde. Es stehe nicht auf der Homepage, 
bis wann der Antrag eingebracht werden kann. 
 
Bereichsleiter für Wirtschaft und Finanzen StADir.-Stv. Klaus Sundl antwortet hierzu, dass man 
für das jeweilige Wintersemester bis zum Beginn des nächsten Wintersemesters bzw. für das 
jeweilige Sommersemester bis zum Beginn des nächsten Sommersemesters ansuchen kann. 
(WS 2022/23 bis 30.09.2023 / SS 2023 bis 29.02.2024) Man werde diesen Hinweis auf der 
Homepage der Stadtgemeinde Fehring ergänzen. 
 
 

 


